
Die Fakten:

   2001 wurde die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente abgeschafft und durch die wesentlich  schlechtere 
    Erwerbsminderungsrente ersetzt.

  Arbeitnehmer ohne zusätzliche Absicherung müssen im Ernstfall ihre Familie mit weniger als   
    durchschnittlich ca. 830,00 € ernähren.

  Ca. jeder vierte Arbeitnehmer scheidet wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vorzeitig aus dem 
    Berufsleben aus.

  Von allen Arbeitnehmern, die berufsunfähig werden, sind nur knapp 30 % für den Fall der 
    Berufsunfähigkeit abgesichert.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir freuen uns, Sie mit diesem Informationsschreiben über die besonders attraktiven Leistungen unseres 
betrieblichen Systems informieren zu können.

Die Geschäftsleitung hat sich gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung (MAV) aus gegebenem Anlass 
intensiv mit dem Thema „Absicherung der Mitarbeiter” auseinander gesetzt und eine optimale Lösung 
erarbeitet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie alle zu unterstützen und für Sie deshalb ein spezielles 
Paket geschnürt. Das Sozialleistungspaket setzt sich zusammen aus:

			   Dienstgeberleistung
		  plus 	 Dienstgeberzuschuss
		  plus 	 Steuer- und Sozialversicherungsersparnis
		  plus 	 Entgeltbestandteile

Die Absicherung der Arbeitskraft ist heutzutage für viele Arbeitnehmer ein Risiko, das alleine kaum 
finanziert werden kann. Dieses Problem haben wir für Sie gelöst! Wir sind uns sicher, dass wir unseren 
Mitarbeitern eine optimale Lösung bieten.

Die umfangreiche Kommunikation im Rahmen unserer Fürsorge- und Informationspflicht sieht sowohl 
Mitarbeiterinformationsveranstaltungen für Sie innerhalb der Dienstzeit vor als auch eine individuelle 
Einzelberatung.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich individuell über die einzelnen Bestandteile beraten zu lassen. Mit der 
Kommunikation haben wir die BVUK. GmbH beauftragt. 

Wir haben die Weichen für Sie gestellt - nutzen Sie Ihre Möglichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen
 
Geschäftsleitung			   Mitarbeitervertretung

DAS SOZIALLEISTUNGSPAKET FÜR UNSERE MITARBEITER
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1. Berufsunfähigkeit

Leistungen der trägereigenen Versorgung zur Berufsunfähigkeit:

 Absicherung Ihres Einkommens bei Berufsunfähigkeit bis zu 2.000,00 € monatliche Rente ohne
      detaillierte Gesundheitsprüfung.

 Verdoppelung der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente bis zu 4.000,00 € ab dem 30. Lebens-
      jahr und ab Eintritt des Pflegegrades 4 bis zum vereinbarten Endalter.

 Einheitliche Berufsgruppe, keine Zuschläge für Raucher, gefährliche Berufsbilder etc. 

 Keine Altersbeschränkung.

 Rückwirkende Leistungsgewährung ab Eintritt der Berufsunfähigkeit.

 Auszahlung einer Kapitalleistung aus den Überschüssen möglich, sofern keine Berufsunfähigkeit   
     eintritt.

 Versicherungsbedingungen sind nach den Bewertungskriterien der Stiftung Warentest als „sehr 
     gut“ einzustufen (Ausgabe 07/2019).
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           Für den Termin bitte nicht vergessen:

      Lohn-/Gehaltsabrechnung
      Unterlagen evtl. privater Versorgungen

Nächster Schritt:
Bitte vereinbaren Sie eine unverbindliche Einzelberatung während der Dienstzeit, um sich über die 

möglichen Bausteine einer Berufsunfähigkeitsabsicherung bzw. Altersvorsorge zu informieren.

Mein persönlicher Termin:

am

um

2. Altersrente

Das Sozialleistungspaket kann auch für klassische Altersvorsorge mit folgenden 
Leistungen verwendet werden:

 Lebenslange Rente mit optionaler Kapitalauszahlung

 Rentengarantiezeit

 Beitragsrückgewähr bei Tod vor Rentenbeginn

Ihre Vorteile auf einen Blick

 Berufsunfähigkeitsabsicherung bis zu 2.000,00 € monatliche Rente ohne detaillierte
      Gesundheitsprüfung.

 Erhöhung der ehemaligen VWL-Dienstgeberleistung von 6,65 € auf 15,00 €.

 Zusätzliche Dienstgeberleistung in Höhe von 15 % auf die sozialversicherungsfreien Beiträge der
      Entgeltumwandlung für zuschussberechtigte Dienstnehmer.

 Hohe staatliche Förderung durch Steuer- und Sozialversicherungsersparnis in der Anspar- bzw. 
     Beitragsphase.

 Fortführung bei Folgearbeitgeber oder als Privatvertrag zu gleichen Konditionen möglich.

 Leistungsbezug auch im Ausland möglich.

 Flexible Auszahlungsmöglichkeiten: Kapitalauszahlung oder Altersrente. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Darstellung den aktuellen Rechtsstand wiedergibt. Gesetzliche Änderungen der Zukunft können nicht berücksichtigt werden. Auf die 
jeweiligen Versicherungsbedingungen wird ergänzend verwiesen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Darstellung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. 
Die Begriffe werden der einfacheren Lesbarkeit halber in einer Geschlechtsform verwendet, schließen aber grds. die anderen Geschlechter mit ein.


